
sich außerhalb der Arbeitszeit ab; er stand in keinem 
sachlichen Zusammenhang mit der Arbeit des Ange
klagten und widersprach den ihm übertragenen 
Arbeitspflichten.
Hieran ändert sich auch nichts dadurch, daß der Ange
klagte die Fahrzeugpapiere und -Schlüssel hatte und 
ihm durch den Verkehrsmeister des VEB aufgetragen 
war, außerhalb der Arbeitszeit den Wagen stets ver
schlissen zu halten und darauf zu achten, daß er nicht 
unbefugt weggefahren werde. Diese selbstverständ
liche Pflicht bedeutete keine Auferlegung einer Arbeits
leistung. Noch weniger kann man aus ihr herleiten, daß 
der Angeklagte zum außerdienstlichen Gebrauch des 
Fahrzeuges berechtigt war und er die Fahrt im Zu
sammenhang mit der Erfüllung seiner Arbeitsaufgaben 
durchgeführt hat. Selbst dann, wenn durch den Hin
weis des Verkehrsmeisters für den Angeklagten über 
die übliche Arbeitszeit hinausgehende Arbeitsaufgaben 
begründet worden sein sollten, wäre diese Fahrt mit 
dem Lkw als außerhalb seiner Arbeitspflichten stehend 
zu betrachten, da der Hinweis des Verkehrsmeisters 
gerade auf die Verhinderung unbefugter Fahrten ge
richtet war, also ein Verbot enthielt, den Wagen außer
halb der Arbeitszeit und ohne sachlichen Zusammen
hang mit den Arbeitsaufgaben zu benutzen. Schließlich 
ist der festgestellte Sachverhalt auch nicht deshalb 
rechtlich anders zu beurteilen, weil, wie aus dem Urteil 
des Kreisgerichts und übrigens auch aus einer Zuschrift 
des Angeklagten an den Senat zu entnehmen ist, der 
geschädigte Betrieb gegen ihn eine Disziplinarstrafe 
verhängt hat. Es steht außer Zweifel, daß der ungeneh- 
migte Gebrauch des Kraftfahrzeuges zu privaten Zwek- 
ken eine Verletzung der Arbeitsdisziplin darstellt. Die 
mit Recht auferlegte Disziplinarmaßnahme macht die 
durch sie bestrafte Disziplinwidrigkeit nicht nachträg
lich zu einer Arbeitsverrichtung.
Die Tat des Angeklagten erweist sich nach alledem als 
ein unbefugter Gebrauch des Kraftfahrzeuges. Es han
delt sich um eine reine Privatfahrt, deren Unzulässig
keit in der Umgangssprache mit dem Ausdruck 
„Schwarzfahrt“ charakterisiert wird, und die strafrecht
lich nur deshalb nicht zu verfolgen war, weil ein dafür 
notwendiger Strafantrag des geschädigten Betriebes 
nicht vorlag. Als unerlaubte Handlung im Sinne des 
Zivilrechts begründet sie die Verpflichtung zur Scha
densersatzleistung in vollem Umfange.
Aus diesen Gründen hätte im zivilrechtlichen Anschluß
verfahren nicht unter Anwendung der §§ 112 und 113 
GBA, sondern nach § 823 BGB entschieden werden 
müssen.
Im künftigen Verfahren wird das Kreisgericht zu 
untersuchen haben, welche am Kraftfahrzeug fest
gestellten Schäden unfallbedingt waren und welche Re
paraturkosten zu ihrer Behebung aufgewendet werden 
mußten. Auf dieser Grundlage wird es dann den Ange
klagten zum Schadensersatz nach § 823 BGB an den 
geschädigten Betrieb zu verurteilen haben.
Das Urteil des Kreisgerichts war daher hinsichtlich sei
ner Verurteilung zum Schadensersatz aufzuheben und 
die Sache unter entsprechender Anwendung von § 565 
Abs. 1 ZPO in Verbindung mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes 
zur Änderung und Ergänzung strafrechtlicher und ver
fahrensrechtlicher Bestimmungen vom 17. April 1963 
(GBl. I S. 65) und §270 StPO an das Kreisgericht - 
Zivilkammer — zu verweisen.
§ 433 BGB; §§ 139, 286 ZPO; Abschn. II Zifl. 2 des 
Musterstatuts für Produktionsgenossenschaften des 
Handwerks, Stufe 2 (GBl. I 1955 S. 598).
1. Der Abschluß eines Kaufvertrags über ein gebrauch
tes Kraftfahrzeug, in den mit Zustimmung der ver
tragsschließenden Parteien an Stelle des früheren Käu
fers oder Verkäufers bis zur völligen Erfüllung ein 
Dritter eintreten kann, bedarf nicht der Schriftform,

wenn sie auch im Interesse der Rechtssicherheit zweck
mäßig und erwünscht ist.
2. Eine Produktionsgenossenschaft des Handwerks der 
Stufe 2 erlangt mit dem Einbringen durch das Mitglied 
Eigentum an den benötigten Produktionsmitteln. Der 
Eigentumsübergang ist nicht von der Eintragung des 
übernommenen Inventars in das Produktionsmittelbuch 
abhängig. Diese dient der Kontrolle des Besitzstandes 
der Genossenschaft und der Erleichterung des Eigen
tumsnachweises, hat also deklaratorischen Charakter.
3. Ist aus den Unterlagen - einer PGH zufolge Ver
letzung der Vorschriften des Statuts nicht ersichtlich, 
welches Mitglied bestimmte Produktionsmittel ein
gebracht hat, so sind im Zivilrechtsstreit nicht nur alle 
Möglichkeiten zu nutzen, die objektive Wahrheit zu 
erforschen, sondern es ist auch zu prüfen, ob die für 
die Anleitung und Unterstützung der PGH zuständigen 
Staatsorgane ihre Pflichten vernachlässigt haben, und 
für Abhilfe der festgestellten Mängel in geeigneter 
Weise, gegebenenfalls durch Gerichtskritik, Sorge zu 
tragen.
OG, Urt. vom 19. September 1963 — 1 Zz 5/63.

Der Kläger war Mitglied der Produktionsgenossenschaft 
des Dachdeckerhandwerks D. Diese PGH wurde am
5. Juli 1958 gegründet. Am 15. Mai 1960 hat sie sich 
der Verklagten angeschlossen. Vorsitzender der PGH 
des Dachdeckerhandwerks war seit Gründung bis zu 
seinem Ausschluß am 18. Dezember 1959 der Dach
deckermeister E. Dieser schloß am 31. März 1958 mit 
dem Schlossermeister G. einen schriftlichen Kaufver
trag über einen gebrauchten Lastkraftwagen zum amt
lich geschätzten Preis von 1600 DM ab. Am 2. April 
1958 ist das Fahrzeug vom Volkspolizeikreisamt auf 
den Käufer E. umgeschrieben worden. In der Folgezeit 
hat es weiter beim Verkäufer G. gestanden. Der Kauf
preis wurde zunächst nicht gezahlt. Später hat dann 
der Kläger, der am 26. Februar 1959 in die PGH auf- 
genommeri wurde, aus eigenen Mitteln G. 1600 DM 
ausgehändigt. Anschließend ist der Lkw in den Besitz 
der Genossenschaft gelangt und von ihr für ihre 
Zwecke genutzt worden. Eine Eintragung des Fahr
zeugs in das Produktionsmittelbuch (Abschn. II Ziff. 2 
des Musterstatuts für PGH - GBl. I 1955 S. 598) ist 
allerdings nicht erfolgt.
Auch sonstige Aufzeichnungen darüber, wer den Lkw 
in die Genossenschaft eingebracht hat, sind nicht vor
handen. Am 27. April 1959 hat die Genossenschaft 
schriftlich die Umschreibung des Fahrzeugs auf ihren 
Namen beim zuständigen VPKA beantragt, weil sie 
das Fahrzeug von ihrem Vorsitzenden E. übernommen 
habe. Diesem Anträge wurde am 29. April 1959 ent
sprochen. Im Zuge der Auseinandersetzungen mit dem 
ehemaligen Vorsitzenden wurde in der Genossenschaft 
auch die Frage erörtert, ob dieser oder der Kläger 
Eigentümer des Fahrzeugs gewesen sei, da die Rüde
erstattung des Wertes des von E. eingebrachten Inven
tars zu klären war und die Verklagte Gegenansprüche 
gegen ihr ausgeschiedenes Mitglied hatte, mit denen 
sie aufzurechnen wünschte. In der Jahreshauptver
sammlung vom 1. April 1960 wurde gegen die Stimme 
des Klägers, der einwandte, daß er der Eigentümer des 
Wagens gewesen sei, beschlossen, E. 1600 DM gutzu
bringen, da er das Fahrzeug eingebracht habe.
Der Kläger behauptet, er sei mit Zustimmung der Ver
tragsparteien an Stelle des E. in den Kaufvertrag vom 
31. März 1958 eingetreten, weil dieser nicht in der Lage 
gewesen sei, den Kaufpreis zu begleichen. Deshalb sei 
das Fahrzeug auch bei G. stehengeblieben, der E. lau
fend um Zahlung gedrängt habe. Nach Aushändigung 
des Kaufpreises an den Verkäufer habe der Kläger das 
Fahrzeug abgeholt und in die Genossenschaft ein
gebracht, was vorher auch von E. beabsichtigt gewesen 
sei. Deshalb habe man der Einfachheit halber darauf 
verzichtet, erst noch den Kläger als Eigentümer in den 
Kraftfahrzeugbrief eintragen zu lassen, sondern es sei 
die unmittelbare Überschreibung von E. auf die PGH 
beantragt worden. Den Mitgliedern sei bekannt ge
wesen, daß er das Fahrzeug in die Genossenschaft ein
gebracht habe, und deshalb sei auch in der Mitglieder-
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